
Stadt Haldensleben 
Der Stadtwahlleiter 
 
 

Bekanntmachung zur Bürgermeisterwahl am 19.04.2015Bekanntmachung zur Bürgermeisterwahl am 19.04.2015Bekanntmachung zur Bürgermeisterwahl am 19.04.2015Bekanntmachung zur Bürgermeisterwahl am 19.04.2015    
 
Aufgrund des § 3 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) vom 24. Februar 
1994 (GVBl. LSA  1994, S. 338), zuletzt geändert durch Verordnung vom 8. Dezember 2013 (GVBl. LSA  2013, 
S. 532) mache ich hiermit die Namen und Anschriften des Stadtwahlleiters und der stellvertretenden Stadt-
wahlleiterin für die Bürgermeisterwahl 2015 bekannt:  
 
 
StadtwahlleiterStadtwahlleiterStadtwahlleiterStadtwahlleiter    
    
Herr Bürgermeister Norbert Eichler 
Dienstanschrift: Markt 20 – 22, 39340 Haldensleben 
 
Stellvertretende StadtwahlleiterinStellvertretende StadtwahlleiterinStellvertretende StadtwahlleiterinStellvertretende Stadtwahlleiterin    
    
Frau Carola Aust, Amtsleiterin Rechts- und Ordnungsamt 
Dienstanschrift: Markt 20 – 22, 39340 Haldensleben 
 
 
 
Haldensleben, den 02.12.2014 
 
 
 
 
 
 
Eichler 
Stadtwahlleiter 
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Stadt Haldensleben 
Der Bürgermeister 
Markt 20 – 22 
39340 Haldensleben,            den 10.12.2014 

AusschreibungAusschreibungAusschreibungAusschreibung    
    

Die Stadt Haldensleben schreibt folgendes Jagdrevier im Gebotsverfahren im Wege der freihändigenDie Stadt Haldensleben schreibt folgendes Jagdrevier im Gebotsverfahren im Wege der freihändigenDie Stadt Haldensleben schreibt folgendes Jagdrevier im Gebotsverfahren im Wege der freihändigenDie Stadt Haldensleben schreibt folgendes Jagdrevier im Gebotsverfahren im Wege der freihändigen    
Verpachtung ab dem 01.04.2015 aus:Verpachtung ab dem 01.04.2015 aus:Verpachtung ab dem 01.04.2015 aus:Verpachtung ab dem 01.04.2015 aus: 

 
Revier IX  ca. 117,47 ha  15,00 EUR/ha Mindestgebot 
 

Folgende Ausschreibungskriterien sind zu beachten: 
 

→    Der Bewerber muss seinen Hauptwohnsitz in Haldensleben bzw. im Umkreis von max. 20 km um die   
     Innenstadt von Haldensleben haben. Bei gleichem Gebot kommen Bewerber mit Hauptwohnsitz in 
     Haldensleben zum Zuge.  
 
Das Muster des abzuschließenden Pachtvertrages sowie eine Karte/Lageplan zum Jagdrevier liegt im Bür-
gerbüro der Stadt Haldensleben während der Öffnungszeiten aus. Der Pachtvertrag ist nicht verhandelbar. 
Telefonische Rücksprachen können unter der Tel.-Nr. 03904/479-141 gestellt werden. 
 

Bewerbungsunterlagen sind im verschlossenen Umschlag bis zum 07.01.201507.01.201507.01.201507.01.2015 an die Stadt Haldensleben,    
Markt 20 – 22, 39340 Haldensleben, Kennwort „Jagdpacht“ Jagdpacht“ Jagdpacht“ Jagdpacht“ zu richten. Am Donnerstag, den 08.01.2015,    
10.00 Uhr findet im Raum 123 des Rathauses der Stadt Haldensleben der Eröffnungstermin statt.        
Der Hauptausschuss wird in seiner Sitzung am 22.01.2015 im nichtöffentlichen Teil über die Vergabe 
nach dem jeweiligen Höchstgebot beschließen. 

 

 

 

 

Eichler 

Bürgermeister 

Stadt Haldensleben 

Der Bürgermeister 

Amtliche BekanntmachungAmtliche BekanntmachungAmtliche BekanntmachungAmtliche Bekanntmachung    
 

Der Hauptausschuss des Stadtrates der Stadt Haldensleben hat in seiner öffentlichen und nichtöffentli-

chen Sitzung am 20.11.2014 folgende Beschlüsse gefasst: 
 

• Budgetverschiebung für die Maßnahme "Touristische Erschließung der historischen Burganlage im 

Landschaftspark" 

• Pauschalförderung der Instandsetzungsmaßnahme Hagenstraße 26 

• Pauschalförderung der Instandsetzungsmaßnahme Hagenstraße 15 
 

Haldensleben, den 11. Dez. 2014 

 

 

 

Eichler 


